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Radeln für ein gutes Klima heißt 
es ab dem 12. Juni 2017 wieder 
in Schwerin. Die deutschlandweite 
Kampagne STADTRADELN des kom-
munalen Klima-Bündnisses findet 
in diesem Jahr zum 4. Mal in der 
Landeshauptstadt  statt. 

Die Schweriner Auftaktveranstaltung 
startet am 12. Juni um 16:30 Uhr 
vor dem Rathaus mit einer Fahrrad-
tour durch die Innenstadt. Bis 2. Juli 
sind zahlreiche weitere organisierte 
Radtouren geplant. Die Teilnehmer 
am STADTRADELN können auch durch 
das Zurücklegen möglichst vieler Fahr-
rad-Kilometer auf anderen privaten 
und dienstlichen Wegen Klimapunkte 
für Schwerin sammeln.
Zum Auftakt radeln Stadtvertre-
terinnen und Stadtvertreter sowie 
Bürgerinnen und Bürger gemeinsam 
entlang der Werderstraße, der Güstro-
wer Straße, der Wismarschen Straße 
über den Obotritenring zurück zum 
Rathaus, um für den Klimaschutz erste 
Kilometer im bundesweiten Wettbe-
werb für Schwerin zu sammeln. 

Auch Schirmherr Stadtpräsident Ste-
phan Nolte ist mit von der Partie: 
„Mit der Aktion Stadtradeln wollen 
wir einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten. Denn mit jedem Kilometer, 
den wir mit dem Fahrrad zurück-
legen, vermeiden wir 142 Gramm 
CO2-Ausstoß. Wir wollen in diesem 
Jahr die Marke von 1000 Teilnehmern 
knacken. Also machen Sie mit, und 
erkunden Sie in Schwerin und Umge-
bung Ausflugsziele mit dem Rad!“

Den engagiertesten Schweriner Rad-
lerinnen und Radlern sowie Teams 
winken Auszeichnungen und Preise, 
die von lokalen Unterstützern zur Ver-
fügung gestellt werden. Nach wie vor 
können sich Interessierte anmelden 
und Schwerin im deutschlandweiten 
Vergleich nach vorne bringen. Informa-
tionen erhalten Sie beim städtischen 
Organisationsteam:

Steffi Wappler  0385/ 545-2061
Ulrike Liebenau 0385/ 545-2430
Sven Laskowski 0385/ 545-2473
E-Mail: schwerin@stadtradeln.de

Ausgewählte Fahrradtouren in 
Schwerin und im Umland

• 12. Juni 2017, Start 16:30 Uhr
Schweriner Auftaktveranstaltung zum 
STADTRADELN
Start: Rathaus
Vom Rathaus zum Rathaus, Stadtver-
treter, Bürger und Verwaltung radeln 
gemeinsam: über Werderstraße, Zie-
gelsee, Obotritenring zum Rathaus
(ca. 6 km)
• 13. Juni 2017, Start 17:00 Uhr 
bis 20:30 Uhr
Feierabendtour
Start: TOURIST-INFORMATION 
geführte Tour des ADFC Schwerin
(ca. 30 - 40 km)
• 18. Juni 2017, Start 10:00 Uhr
Besichtigungstour Industriepark 
Schwerin
Start: Schleifmühle Schwerin
Schleifmühle,Dömitzer Postweg, 
Industriepark (mit Erklärungen zu den 
Neuansiedlungen), Dreescher Markt, 
Schleifmühle, geführte Tour mit Bau-

dezernent Bernd Nottebaum
(ca. 20 km Rundkurs) 
• 23. Juni 2017, Start 16:00 Uhr
Tour Alter Dömitzer Postweg zur Agrar-
gemeinschaft Holthusen, Bauernhof
Start: Am Schloss
geführte Radtour der Lokalen Agenda 
21 Schwerin e.V. (ca. 35 km)
• 24. Juni 2017, Start 9:00 Uhr
Tour zu verschiedenen Dorfkirchen in 
der Umgebung
Start: TOURIST-INFORMATION 
Geführte Radtour des ADFC Schwerin
Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 
3 Euro
(ca. 65/35*km) *bei Rückreise mit 
der Bahn
• 25. Juni 2017, Start 9:00 Uhr bis 
13:00 Uhr
Tour zum Naturschutz und zur Grünflä-
chenentwicklung am Süd- und Westu-
fer des Lankower Sees sowie am 
Südufer des Neumühler Sees
Start: Spielplatz Südufer Lankower 
See, geführte Tour mit Dr. Hauke Behr 
(ca. 10 km) 
• 27. Juni 2017, Start 17:00 Uhr bis 
20:30 Uhr
Feierabendtour
Start: TOURIST-INFORMATION 
geführte Tour des ADFC Schwerin

(ca. 30 - 40 km)
• 01. Juli 2017, Start 9:00 Uhr
Besuch einer kreativen Künstlerge-
meinschaft in der Lewitz
Start: TOURIST-INFORMATION 
geführte Radtour des ADFC Schwerin
Kosten: Erwachsene 5 Euro, Kinder 3 
Euro (ca. 45 km)
• 02. Juli 2017, Start 11:00 Uhr
Abschlusstour der Schweriner/innen 
zum STADTRADELN, Fahrradcorso 
rund um den Innenstadtring
Start: Am Markt (ca. 7 km)

NEU in diesem Jahr: KINDERTOUR:
• 17. Juni 2017, Start 10:00 Uhr
geführte Tour für Kinder mit der 
Stabsstelle Klimamanagement und 
Mobilität
Start: Schleifmühle Schwerin
Ziel: Naturschutzstation Zippendorf
Teilnahme der Kinder an einem Pro-
gramm: „Natur erleben“  (kostenlos)
Auf dem Rückweg machen wir Halt 
am Spielplatz der Atolle zum Toben.
Begrenzte Teilnahme (30 Kinder), 
Anmeldung unter: 0385 545 2430 
oder uliebenau@schwerin.de
Jedes Kind muss in Begleitung min-
destens eines Erziehungsberechtigten 
sein. (ca. 4 - 5 km)

Sind beim Stadtradeln dabei: Umweltdezernent Bernd Nottebaum, Fachbereichsleiter Dr. Hauke Behr, Oberbürgermeister 
Rico Badenschier und Schirmherr Stephan Nolte                                                        © Landeshauptstadt Schwerin

Radeln für ein gutes Klima: Startschuss zum Klimaschutzwettbewerb fällt am 12. Juni

Machen Sie mit beim Stadtradeln in Schwerin
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Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 – 6
19053 Schwerin
Telefon:  (0385) 545 - 1111
Telefax:  (0385) 545 - 1019
E-Mail:   info@schwerin.de
Internet:  www.schwerin.de

Öffnungszeiten
Montag  8 bis 16 Uhr
Dienstag 8 bis 18 Uhr
Donnerstag 8 bis 18 Uhr

Das BürgerBüro im Stadthaus hat 
zusätzlich an folgenden Samsta-
gen von 9 bis 12 Uhr geöffnet:
17.06., 01.07. und 15.07.2017

Aus bautechnischen Gründen ist die 
Kfz-Zulassung vorübergehend im 
Stadthaus zu den Öffnungszeiten 
des Stadthauses erreichbar. 

Führerscheinangelegenheiten kön-
nen im Kooperativen Bürgerbüro 
im Amt Stralendorf, Dorfstraße 30, 
montags von 9.00 Uhr bis 14.00 Uhr, 
dienstags von  9.00 Uhr bis 16.00 
Uhr, donnerstags von 9.00 Uhr bis 
18.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr erledigt werden. 

Ideen- und Beschwerden
Telefon:  (0385) 545 - 2222
Telefax:  (0385) 545 - 1019
E-Mail:
 ideen-beschwerden@schwerin.de
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Redaktion: Mareike Diestel
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BürgerBüro im Stadthaus, Tou-
rist-Information, Stadtbibliothek, 
Kulturinformationszentrum, Stadt-
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ßer Holz, in Straßenbahnen, am 
Info-Point des Schlosspark-Centers 
oder als Abo per Bestellkarte unter 
www.schwerin.de
Erscheinungsweise: 
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Nächste Ausgabe: 23.06.2017
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Aufstellung der Erhaltungssatzung für die 
Sebastian-Bach- und Richard-Wagner-Straße
Die Landeshauptstadt Schwerin hat 
am 16. Mai 2017 beschlossen, die 
Erhaltungssatzung für die Sebastian- 
Bach- und Richard-Wagner-Straße 
aufzustellen. Der Geltungsbereich 
ist im Übersichtsplan dargestellt. 
Er grenzt an die Erhaltungssatzung 
Innenstadt an. Planungsziel ist die 
Erhaltung des historisch gewachsenen 
städtebaulichen Erscheinungsbildes. 
Der Beschluss wird hiermit bekannt 
gemacht.
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
in Vertretung
Bernd Nottebaum Lageplan                                                    © Landeshauptstadt Schwerin

Die Landeshauptstadt Schwerin will 
das Recht der Kleingartenbesitzer auf 
einen Anschluss an das Abfallentsor-
gungssystem der Stadt konsequent 
umsetzen, dabei aber auf Freiwillig-
keit setzen und den Anschluss noch 
nicht zur Pflicht machen. 
„Wir setzen darauf, dass unser attrak-
tives Angebot zur umweltgerechten 
Entsorgung die meisten Kleingärt-

ner überzeugen wird. Das einjährige 
Modellprojekt mit der Sparte Erho-
lung hat gezeigt, dass der Anschluss 
an die städtische Abfallentsorgung 
viele Vorteile für die Kleingärtner 
bringt“, meint Wirtschaftsdezernent 
Bernd Nottebaum.  So ist die kosten-
freie Entsorgung des Grünschnitts 
beim Anschluss an die städtische 
Hausmüllentsorgung inclusive. Nie-

mand müsse länger seine Müllsäcke 
mit dem Auto in der Stadt umher-
kutschieren, um die Abfälle aus dem 
Kleingarten in der Hausmülltonne 
zu entsorgen. Auch das Kostenargu-
ment fällt bei allen Kleingärten auf 
städtischem Grund – und damit in 
drei von vier Fällen – gar nicht ins 
Gewicht: „Nach dem Generalpacht-
vertrag mit der Stadt trägt Schwerin 
als Grundstückseigentümerin diese 
Nebenkosten. Wir reden hier von 
einem Betrag von einem Euro pro 
Monat und Parzelle. Die 12 Euro 
im Jahr müssten nur nichtstädtische 
Pächter zahlen“, wie Wirtschaftsde-
zernent Nottebaum vorrechnet.

„Wir wollen jetzt erst einmal die 
Gemüter beruhigen und sachlich infor-
mieren, weil wir glauben, dass die 
Kleingärtner die Vorteile erkennen 
werden, wenn sich weitere Vereine 
freiwillig der städtischen Abfallent-
sorgung anschließen“, wirbt Oberbür-
germeister Rico Badenschier für den 
städtischen „Kleingartenfrieden“. 16 
Vereine hätten bei der Stadt bereits 
positives Interesse bekundet, ihren 
Abfall während der Gartensaison 
entsorgen zu lassen. „Da setze ich 
einfach Vertrauen gegen Vertrauen: 
Ich gehe davon aus, dass sich die 
Rechtspflicht auch ohne Zwang durch 
das gute Beispiel umsetzen lässt“, so 
Badenschier. 

Kleingärtner haben Rechtsanspruch auf Abfallentsorgung

Stadt setzt auf Freiwilligkeit

In Schwerin gibt es 76 Kleingartenvereine.               © Christian Berghammer



AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN STADTANZEIGER · Seite 3Ausgabe 11/9. Juni 2017

Am 7. Juni hat die Landeshaupt-
stadt Schwerin in Zusammenarbeit 
mit der Bundeszentrale für poli-
tische Bildung im Perzina-Saal der 
ehemaligen Stadtbibliothek in der 
Wismarschen Straße 144 die Aus-
stellung „Was glaubst du denn?! 
Muslime in Deutschland“ eröffnet.

„Ich freue mich, dass wir diese Aus-
stellung in Schwerin zeigen können“, 
sagte Oberbürgermeister Rico Baden-
schier. „Durch den Zuzug vieler Flücht-
linge hat auch in Schwerin die Zahl der 
Muslime zugenommen. Dazu gibt es 
viele Fragen und manche Vorurteile. 
Diese Ausstellung vermittelt einen 
umfassenden Einblick in den Alltag 
von Musliminnen und Muslimen und 
trägt zum besseren Miteinander bei.“ 

Religion ist nur einer von vielen 
Aspekten, die im Leben junger Men-
schen wichtig sind. Entsprechend ver-
steht sich die Schau nicht in erster 
Linie als Ausstellung über eine Religi-
onsgemeinschaft. Vielmehr geht es 
um individuelle Lebensgestaltung und 
um gesellschaftliches Zusammenle-
ben. Die Ausstellung lädt auch zum 
Nachdenken über Identitäten ein. 

Sie richtet sich vor allem an junge 
Menschen, die sich interaktiv mit den 
Glaubensfragen des Islam auseinan-
dersetzen können. „Ich danke der 
Bundeszentrale für politische Bildung, 
der Beruflichen Schule Wirtschaft und 
Verwaltung und allen anderen Unter-
stützern dafür, dass diese Ausstellung 

nach einer intensiven Vorbereitungs-
zeit gezeigt werden kann. Ich freue 
mich ganz besonders, dass wir Schü-
lerinnen und Schüler der Berufsschule  
gewinnen konnten, ihre Altersgenos-
sen als Guides beim Gang durch die 
Ausstellung zu begleiten. Damit ist 
Wissensvermittlung auf Augenhöhe 
möglich“, so der Integrationsbeauf-
tragte der Landeshauptstadt Dimitri 
Avramenko. 

Wichtigstes Zielpublikum sind Schüle-
rinnen und Schüler aller Schulformen 
ab der fünften Klasse. An ihren 
Sehgewohnheiten orientiert sich die 
Präsentation, die mit Videoporträts, 

Comics und Animationsfilmen arbeitet. 
An interaktiven Stationen können die 
Besucher selbst Filme produzieren, 
Fragen stellen und Kommentare hin-
terlassen. 

Ein zentraler Baustein der Ausstellung 
ist ein spezielles Kommunikations-
konzept, das auf Wissensvermittlung 
zwischen Gleichaltrigen setzt (Peer 
Education Programm). Während der 
Wanderausstellung werden an jedem 
Standort Jugendliche als Ausstellungs-
führer und Multiplikatoren ausgebil-
det, die die Schüler-Gruppen durch 
die Ausstellung begleiten. So werden 
Schüler von Schülern geführt und kom-

men direkt miteinander ins Gespräch 
- auf Augenhöhe. 

Die Ausstellung in der alten Stadtbibli-
othek in der Wismarschen Straße 144 
ist bis zum 04. Juli 2017 geöffnet. 
Der Eintritt ist kostenfrei. An den 
Wochentagen wird es von Montag bis 
Freitag  zwischen  9.00 und 15.00 Uhr 
Führungen für die Schulklassen geben. 

Der Samstag ist von 10.00 bis 16.00 
Uhr für Einzelbesucher reserviert. 
Diese sind aber auch in der Woche 
herzlich willkommen. Mehr Infos und 
Anmeldung für Schulklassen unter 
www.wasglaubstdudenn.de

Was glaubst du denn?! Muslime in Deutschland

Die Wanderausstellung zeigt die vielfältigen Facetten des Alltags von Musliminnen und Muslimen in Deutschland.
                                                                                                                                 © Theresa Aufschlager

Wanderausstellung im Perzina-Saal der alten Stadtbibliothek bietet Auseinandersetzung auf Augenhöhe 

Schweriner Eltern müssen keinen 
Antrag stellen, wenn sie die von 
der Stadtvertretung beschlossene 
Absenkung der Elternbeiträge für 
ihre Kinder im Krippenalter in 
Anspruch nehmen wollen. 

Die Absenkung der Elternbeiträge für 
Kinder unter drei Jahren um bis zu 50 
Euro in der Krippe und bis zu 20 Euro 
in der Tagespflege soll vom 1. Juli bis 
zum 31. Dezember 2017 automatisch 
gelten. „Ich finde es richtig, dass wir 

die Mittel zum einen für konkrete 
Maßnahmen zum Ausbau  der früh-
kindlichen Förderung ausgeben und 
gleichzeitig dem Wunsch vieler Eltern 
gerecht werden, die zur Verfügung 
stehenden Gelder zur Reduzierung 
von Elternbeiträgen einzusetzen. 
Gerade im Krippenbereich ist das 
besonders  wichtig“, so Oberbürger-
meister Rico Badenschier.

Bezahlt wird diese Reduzierung  aus 
Rückläufen des nicht in Anspruch 

genommenen Betreuungsgeldes 
des Bundes in Höhe von insgesamt 
668.997,60 Euro, die vom Sozialmi-
nisterium an die Stadt weitergereicht 
wurden.  Die Mittel werden von 
der Stadt je anspruchsberechtigtem 
Kind an die  Kita-Träger und Tages-
pflegepersonen überwiesen, die den 
Entlastungsbetrag ohne Antrag an die 
Eltern weitergeben. 

Die Elternentlastung wird je 
anspruchsberechtigtem Kind gewährt 

und ist wie folgt gestaffelt: 
• U3 - Krippe, Vollzeit: 50 Euro pro 
Monat
• U3 - Krippe, Teilzeit:  30 Euro pro 
Monat
• U3 - Krippe, halbtags: 20  Euro 
pro Monat
• U3 - Tagespflege, Vollzeit:   
20 Euro pro Monat
• U3 - Tagespflege, Teilzeit:   
12 Euro pro Monat
• U3 - Tagespflege, halbtags:     
8 Euro pro Monat

Landeshauptstadt entlastet Eltern von Krippenkindern 
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Anlage 2 zum Umlegungsbeschluss § 47 BauGB „U013 Lewenberg – Ehemalige 
Möbelwerke“: Flurkarte zum Umlegungsverfahren „U013 Lewenberg – Ehema-
lige Möbelwerke“

Öffentliche Bekanntmachung

Umlegungsbeschluss gemäß § 47 Baugesetzbuch (BauGB) für 

einen Bereich am Lewenberg – Ehemalige Möbelwerke

Anlage 1 zum Umlegungsbeschluss § 47 BauGB „U013 Lewenberg – Ehemalige 
Möbelwerke“: 

Flurstücksliste zum Umlegungsverfahren „U013 Lewenberg – Ehemalige 
Möbelwerke“ 

Gemeinde Schwerin

Gemarkung     Flur  Flurstück  Lage

Groß Medewege 2 11/27   Wismarsche Str.
Groß Medewege 4 tlw. 38/4  Siedlerweg
Groß Medewege 4 38/5   Siedlerweg
Groß Medewege 4 38/6   Siedlerweg 6
Groß Medewege 4 57    Wismarsche Str. 367
Groß Medewege 4 58/3   Robert-Blum-Str. 41
Groß Medewege 4 58/12   Wismarsche Str. 321
Groß Medewege 4 58/14   Wismarsche Str. 327
Groß Medewege 4 58/15   Wismarsche Str. 327
Groß Medewege 4 58/16   Wismarsche Str. 327
Groß Medewege 4 58/17   Wismarsche Str. 325
Groß Medewege 4 58/18   Wismarsche Str. 323a, 323b, 325
Groß Medewege 4 58/19   Wismarsche Str. 
Groß Medewege 4 58/20   Wismarsche Str. 
Groß Medewege 4 58/21   Wismarsche Str. 325
Groß Medewege 4 58/22   Wismarsche Str.
Groß Medewege 4 58/23   Wismarsche Str.
Groß Medewege 4 58/24   Wismarsche Str.

Der Umlegungsausschuss der Lan-
deshauptstadt Schwerin hat in 
seiner Sitzung am 23.05.2017 für 
den Bereich des Bebauungsplanes 
Nr. 88.13 „Lewenberg - Ehemalige 
Möbelwerke“ den Umlegungsbe-
schluss gemäß § 47 (1) BauGB 
gefasst. Für das in der Flurstücksliste 
(Anlage 1) und der Flurkarte (Anla-
ge 2) beschriebene Gebiet wird das 
Umlegungsverfahren „U013 Lewen-
berg - Ehemalige Möbelwerke“ ein-
geleitet.

Anmeldung von Rechten (§ 50 
BauGB)
Zur Vermeidung von Nachteilen sind 
aus dem Grundbuch nicht ersichtliche 
Rechte an einem der vorgenannten 
Grundstücke innerhalb eines Monats 
von dieser Bekanntgabe an bei der 
Geschäftsstelle des Umlegungs-
ausschusses der Landeshauptstadt 
Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 
Schwerin anzumelden. In Betracht 
kommen insbesondere persönliche 
Rechte, die zum Erwerb, zum Besitz 
oder zur Nutzung eines der genann-
ten Grundstücke berechtigen. Bei 
verspäteter Anmeldung muss der 
Rechtsinhaber damit rechnen, dass 
in der Zwischenzeit getroffene Fest-
setzungen gegen ihn wirksam sind.

Verfügungs- und Veränderungs-
sperre (§ 51 BauGB)
Von dieser Bekanntmachung bis zur 
Bekanntmachung des Inkrafttretens 
des Umlegungsplanes (§ 71 BauGB) 
dürfen im Umlegungsgebiet nur 
mit schriftlicher Genehmigung der 
zuständigen Umlegungsstelle
1. ein Grundstück geteilt oder Ver-
fügungen über ein Grundstück und 
über Rechte an einem Grundstück 
getroffen oder Vereinbarungen abge-
schlossen werden, durch die einem 
anderen ein Recht zum Erwerb, 
zur Nutzung oder Bebauung eines 
Grundstücks oder Grundstücksteils 
eingeräumt wird, oder Baulasten neu 
begründet, geändert oder aufgeho-
ben werden;
2. erhebliche Veränderungen der 
Erdoberfläche oder wesentliche wert-

steigernde sonstige Veränderungen 
der Grundstücke vorgenommen wer-
den;
3. nicht genehmigungs-, zustim-
mungs- oder anzeigepflichtige, aber 
wertsteigernde bauliche Anlagen 
errichtet oder wertsteigernde Ände-
rungen solcher Anlagen vorgenom-
men werden;
4. genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtige bauliche 
Anlagen errichtet oder geändert wer-
den. Vorhaben, die bis zum Tage 
dieser Bekanntmachung baurechtlich 
genehmigt worden sind, Unterhal-
tungsarbeiten und die Fortführung 
einer bisher ausgeübten Nutzung 
werden von der Veränderungssperre 
nicht berührt.

Bekanntgabe des Umlegungsbe-
schlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt am 
Tage nach seiner ortsüblichen 
Bekanntmachung gemäß § 41 Abs. 
4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensge-
setz (VwVfG) als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den oben abgedruckten Umle-
gungsbeschluss kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch bei der Geschäftsstelle des 
Umlegungsausschuss der Landes-
hauptstadt Schwerin, Am Packhof 
2-6, 19053 Schwerin schriftlich oder 
zur Niederschrift eingelegt werden. 
Falls die Antragsfrist durch das Ver-
schulden eines Bevollmächtigten 
versäumt werden sollte, würde des-
sen Verschulden dem vertretenden 
Berechtigten zugerechnet werden. 
Der Wortlaut des Umlegungsbe-
schlusses kann in der Geschäftsstelle 
des Umlegungsausschuss der Lan-
deshauptstadt Schwerin, Am Packhof 
2-6, 19053 Schwerin montags bis 
freitags innerhalb der Dienststunden 
eingesehen werden oder jederzeit im 
Internet der Seite: www.schwerin.de 
entnommen werden.

DS
gez. Ulrich Frisch
Der Vorsitzende
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Satzungsbeschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 05.90.01/3 „Neumühle – An den Wadehängen“ 
Die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin hat am 22.05.2017 die 
Satzung über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 05.90.01/3 „Neu-
mühle – An den Wadehängen“ gemäß §10 Absatz 1 BauGB (Baugesetzbuch) 
beschlossen. 
Die etwa 2 ha große geänderte Fläche des Bebauungsplans ist im Übersichtsplan 
dargestellt. Ziel und Zweck der Änderung ist die Festsetzung eines Allgemeinen 
Wohngebietes. Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. Die 1. Änderung der 
Satzung tritt mit Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Die Satzung und die Begründung können Sie bei der Stadtverwaltung Schwe-
rin, Fachdienst Bauen und Denkmalpflege, Am Packhof 2-6, Raum 1069 in 
Schwerin während der Öffnungszeiten einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. Unter www. schwerin.de/stadtplanung können Sie die Satzung auch 
im Internet einsehen. Eine Verletzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften ist nur beachtlich, wenn 
Sie diese innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Landeshauptstadt Schwerin geltend machen. Mängel der Abwägung sind nur 
beachtlich, wenn Sie diese innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Landeshauptstadt Schwerin geltend machen. Dabei 
müssen Sie den Sachverhalt darstellen, der die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Soweit gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, die in der 
Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) enthalten 
oder auf Grund der KV M-V erlassen worden sind, können Sie diese nur innerhalb 
eines Jahres geltend machen. Dies gilt nicht, wenn Anzeige-, Genehmigungs- und 
Bekanntmachungsvorschriften verletzt wurden.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe 
in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen weise ich hin.

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Bernd Nottebaum

Lageplan                                                    © Landeshauptstadt Schwerin

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 88.13 „Lewenberg – 
Ehemalige Möbelwerke“ 

Lageplan                                                    © Landeshauptstadt Schwerin

Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt Schwerin hat am 24.09.2013 die Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 88.13 „Lewenberg – Ehemalige Möbelwerke“ 
beschlossen. Am 21.03.2017 hat der Hauptauschuss der Landeshauptstadt 
Schwerin beschlossen, weitere Flurstücke im nordwestlichen Eckbereich des 
Plangebietes in den Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplanes ein-
zubeziehen. Das Plangebiet liegt nördlich der Möwenburgstraße an der Wismar-
schen Straße in der Schweriner Nordstadt und bezieht sich auf die ehemaligen 
Betriebsstätten  der ehemaligen „Schweriner Möbelwerke“ und der „Spezialbau 
GmbH.“ Der Geltungsbereich des Plangebietes ist im Übersichtsplan dargestellt.
Ziel des Bebauungsplanes ist es, Wohnbauflächen zu entwickeln. Die an der 
Wismarschen Straße bestehenden gewerblichen und Verwaltungsnutzungen 
werden in die Planung integriert.

Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Bernd Nottebaum
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Öffentliche Auslegung der Innenbereichssatzung nach § 34 
Abs. 4 Nr. 3 BauGB „Warnitz-Forstweg“
Der Hauptausschuss der Landeshauptstadt Schwerin hat die öffentliche Auslegung 
der Innenbereichssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB „Warnitz-Forstweg“ 
beschlossen.  Das Plangebiet liegt westlich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes 
Schwerin-Warnitz und nördlich der Bahnlinie.  Die 0,64 ha große Fläche ist von 
Wohnbebauung umgeben. Mit der Satzung soll die Fläche zum Innenbereich 
nach § 34 BauGB erklärt werden, um Baugenehmigungen erteilen zu können.

Der Entwurf des Innenbereichssatzung liegt in der Zeit vom 19. Juni 2017 
bis zum 18. Juli 2017

in der Stadtverwaltung Schwerin, Am Packhof 2 – 6 (Rondell, 4. Etage) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten aus. Während der Auslegungsfrist können 
Sie Stellungnahmen schriftlich einreichen oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift geben. 
Ihre Stellungnahme kann bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben, wenn sie nicht fristgerecht abgegeben wird. Ein Antrag 
auf Normenkontrolle (§ 47 Verwaltungsgerichtsordnung) ist unzulässig, wenn 
Sie mit ihm Einwendungen geltend machen, die Sie im Rahmen der Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht haben, aber hätten geltend machen 
können. 
Für die Innenbereichssatzung wurde eine artenschutzrechtliche Prüfung durch-
geführt. Die potentiellen Auswirkungen einer Bebaubarkeit der Flächen wurden 
untersucht, Vermeidungsmaßnahmen beschrieben und eine Wirkungsprognose 
erstellt. Es wurde geprüft, ob streng geschützte Arten betroffen sind. Eine 
Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung einschließlich Beschreibung grünordnerischer 
Maßnahmen wurde erstellt.
Den Satzungsentwurf und weitere Informationen finden Sie auch unter  www.
schwerin.de/buergerbeteiligung. Dort können Sie Ihre Anregungen online 
abgeben. 
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
in Vertretung
Bernd Nottebaum Lageplan                                                     © Landeshauptstadt Schwerin

In diesem Sommer entführt das tradi-
tionelle Hoffest der Volkshochschule 
seine Gäste am Freitag, 16. Juni, 
von 19 bis 24 Uhr nach Amerika. 
Highlight des Abends ist ein Auf-
tritt der Andreas Pasternack Band 
mit Andreas Pasternack (Saxophon, 
Gesang), Christian Ahnsehl (Gitarren, 
Gesang) und Enrique Marcano (Kon-
trabass, Gesang). 
Jeder Ton ist live gespielt: Zum 
Mitswingen, Mitklatschen und Mit-
singen. Der Auftritt wird exzellent 
und leidenschaftlich musiziert von 
den hervorragenden Musikern und 
auf unnachahmlich charmante Wei-
se moderiert von Kultjazzer Andreas 
Pasternack aus Rostock.
Außerdem mit dabei sind die Sopra-
nistin Katrin Hübner und der Tenor  

Matthias Koziorowski, die mit ein 
paar Kostproben aus der „West Side 
Story“ neugierig auf die bevorstehen-
den Schlossfestspiele machen. 

Einen Ausschnitt aus ihrem reichhal-
tigen Repertoire präsentieren Skiffle 
Train Schwerin. Ihre Musik ist ange-
lehnt an die norddeutsche Folklo-
re, untersetzt mit Elementen der 
Country- und Bluegrassmusik sowie 
Blues- und Jazzspritzern. Besetzung: 
Gitarre, Fiddel, Waschbrett, 5sait. 
Banjo, Bass und Perkussion

Angeboten werden auch wieder regi-
onaltypische Speisen und Getränke.
Die Eintrittskarten zum Preis von 
5,00 Euro sind ab 18 Uhr an der 
Abendkasse erhältlich.

Jazz, Musical und Skiffle beim Hoffest der VHS

Die Band Skiffle Train Schwerin ist auch dabei.                Foto: © Skiffle Train


